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Rubrik: Gerichtliche Entscheide und Vorladungen im SHAB 
Unterrubrik: Gerichtliche Vorladung 
Publikationsdatum: SHAB - 06.05.2019 
Meldungsnummer: UV03-0000000175 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
Gemeinde Küsnacht - Friedensrichteramt, Obere Dorfstrasse 
32, 8700 Küsnacht ZH

Gerichtliche Vorladung von Gebrüder Asllani AG

Vorgeladene Partei(en):  
Gebrüder Asllani AG 
CHE-330.470.613 
Zürcherstrasse 65 
8406 Winterthur 
Die aufgeführte Partei wird hiermit aufgefordert, zur be-
zeichneten Zeit persönlich vor Gericht zu erscheinen. Juristi-
sche Personen haben eine leitende Person mit Organstellung 
oder kaufmännischer Handlungsvollmacht (Art. 462 OR) zu 
entsenden (BGE 141 III 159), welche über die Streitsache 
orientiert und zu Prozesshandlungen (Rückzug, Anerken-
nung, Vergleich) schriftlich ermächtigt ist (Art. 204 Abs. 1 
ZPO). 
Geschäftsnummer: GV.2019.00021 
Art der Verhandlung: Schlichtungsverhandlung 
Ort, Datum und Zeit der Verhandlung 
Friedensrichteramt Küsnacht, Tobelweg 4, 8700 Küsnacht 
27.05.2019, 15:00 Uhr 

Verhandlungsgegenstand:  
Forderung (aus Zession) 

Säumnisfolgen:  
Bei Säumnis der beklagten Partei verfährt die Schlichtungs-
behörde, wie wenn keine Einigung zu Stande gekommen 
wäre (Art. 206 Abs. 2 und Art. 209 - 212 ZPO). Bei Vorliegen 
der gesetzlichen Voraussetzungen kann die Friedensrichterin 
einen Urteilsvorschlag unterbreiten oder einen Entscheid 
fällen. Der Urteilsvorschlag gilt als angenommen und hat die 
Wirkung eines rechtskräftigen Entscheides, wenn ihn keine 
Partei innert 20 Tagen seit der schriftlichen Eröffnung ab-
lehnt (Art. 211 Abs.1 ZPO). Einen Entscheid fällt die Schlich-
tungsbehörde gestützt auf die Akten und die Vorbringen 
der anwesenden Partei. 
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